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Satzung
des

Lively Sunrise e.V.

vom 20.04.2012, zuletzt geändert 18.06.2013

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Lively Sunrise“. Er soll in das Vereinregister eingetragen
werden. Nach der Eintragung führt der Verein den Namenszusatz „e.V.“.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

(1) Zweck des Vereins ist

a) Förderung der Erziehung und Bildung (§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO),

b) Förderung der Entwicklungszusammenarbeit (§ 52 Abs. 2 Nr. 15 AO),

c) die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Erziehung und Bildung und zur
Förderung der Entwicklungszusammenarbeit durch eine andere steuerbegünstigte
Körperschaft oder durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 58 Nr. 1
AO).

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

a) Unterstützung von Schulkindern in Kenia durch Übernahme des Schulgeldes im
Rahmen von Patenschaften,

b) Unterstützung von Schulen in Kenia durch Spenden und Versorgung mit Schulma-
terial,

c) Materielle Unterstützung von Not leidenden Familien in Kenia,

d) Unterstützung des Baus von Brunnen in Kenia.
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§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwe-
cke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke.

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitglieder

(1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden.

(2) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen.
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

(3) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, durch Austritt oder durch Ausschluss aus dem
Verein.

(4) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Über den Ausschluss
entscheidet der Vorstand.

(5) Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss kann Berufung zur
nächsten Mitgliederversammlung eingelegt werden.

§ 5 Mitgliederbeiträge

(1) Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe die Mitgliederver-
sammlung festsetzt.

(2) Die Mitgliedschaft endet automatisch, wenn bis zum 31.3. des laufenden Jahres der
Jahresbeitrag nicht auf dem Vereinskonto eingegangen ist.

(3) Eintritte in eine Mitgliedschaft, welche im laufenden Kalenderjahr erfolgen, zahlen nur
den anteiligen Jahresbeitrag. Mit Wirkung des Eintrittsmonats erfolgt die Beitragsbe-
rechnung.

§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.
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§ 7 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus zwei  Personen, dem Vorsitzenden und dem Kassenwart.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Der Vor-
stand bleibt auch nach dem Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt.

§ 8 Zuständigkeit des Vorstands

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch die-
se Satzung anderen Vereinsorganen zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Auf-
gaben:

a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnung,

b) Einberufung der Mitgliederversammlung,

c) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,

d) Verwaltung des Vereinsvermögens,

e) Erstellung des Jahres- und Kassenberichts,

f) Entscheidung über die Aufnahme und den Ausschluss von Vereinsmitgliedern.

(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

§ 9 Kassenprüfung

(1) Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster Linie aus
Beiträgen und Spenden erbracht.

(2) Über die Kassengeschäfte ist ein Kassenbuch mit einfacher Buchführung zu führen
und eine Jahresrechnung zu erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund von Auszah-
lungsanordnungen des Vorstands geleistet werden.

(3) Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die jeweils auf zwei Jahre gewählt
werden, zu prüfen. Sie ist der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

§ 10 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands,
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b) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags,

c) Wahl und Abberufung des Vorstands und der Kassenprüfer,

d) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Vorstand,

e) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Ver-
eins,

f) Beschlussfassung über die Berufung gegen eine Entscheidung des Vorstands
über einen abgelehnten Aufnahmeantrag und über einen Ausschluss.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. Außer-
dem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des
Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder un-
ter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird.

(3) Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen durch persönliche Einladungsschreiben einberufen. Dabei ist die vorgesehe-
ne Tagesordnung mitzuteilen.

(4) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversamm-
lung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträg-
lich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der Tages-
ordnung, die erst in der Versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederver-
sammlung.

§ 11 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand geleitet. Bei Wahlen kann die Ver-
sammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Ausspra-
che einem Wahlausschuss übertragen werden.

(2) In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. Beschlussfähig ist
jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung, wenn mindestens ein Vier-
tel der Vereinsmitglieder erschienen ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand
verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine neue Mitgliederversammlung mit der glei-
chen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschie-
nenen Vereinsmitglieder beschlussfähig.

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer
Betracht. Zur Änderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich.
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(4) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorstand als Versammlungsleiter
festgesetzt. Die Abstimmung muss jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein
Fünftel der erschienenen Mitglieder dies beantragt.

(5) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom
Vorstand zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Versammlung,
die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person des Versammlungsleiters, die Ta-
gesordnung, die Beschlüsse, die Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstim-
mung enthalten.

§ 12 Auflösung

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitglie-
derversammlung beschlossen werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermö-
gen des Vereins an den SOS-Kinderdorf e.V., München, der es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.




